
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der cofex GmbH 
und ihren Geschäftspartnern. Abweichende Bedingungen der Vertragspartner haben keine 
Gültigkeit, es sei denn, ihre Gültigkeit wurde im Einzelfall gesondert schriftlich vereinbart.

§ 2 Arbeitseinsatz und Vergütung
Die Einsatzzeit und das Projekthonorar ergeben sich aus der Detailvereinbarung.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Mehr- und Nachtarbeitsstunden sowie Arbeitsstunden an Sonn- und Feiertagen 
zusätzlich wie folgt vergütet:

Experten

Mehrarbeit + 25%

Nachtarbeit + 50 %

Sonntags-/Feiertagsarbeit + 100% ?

Sollten Zuschläge zusammentreffen, wird nur jeweils der höhere Zuschlag berechnet. 
Die Vergütung der cofex-Mitarbeiter erfolgt ausschließlich durch uns. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Vorschüsse oder 
igendwelche Zahlungen vom Geschäftspartner entgegen zu nehmen.
Zahlungen, die der Geschäftspartner an unsere Mitarbeiter leistet, erfolgen weder in unserem Auftrag, noch in unserem Interesse. 

§ 3 Zahlungsbedingungen
Die Abrechnung erfolgt - soweit nicht anders vereinbart - monatlich aufgrund von Tätigkeitsnachweisen, die der im Einsatz 
befindliche cofex-Mitarbeiter einem Bevollmächtigten des Geschäftspartners wöchentlich/monatlich beziehungsweise bei 
Einsatzende zur Unterzeichnung vorlegt.
Die cofex GmbH ist daneben berechtigt, dem Geschäftspartner vereinbarte Stunden in Rechnung zu stellen, sollten diese aus
Gründen, die der Geschäftspartner zu vertreten hat (z. B. Arbeitsmangel, Projektverzögerung), nicht geleistet werden können.
Einwände im Hinblick auf die Anzahl der abgerechneten Stunden sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung schriftlich 
bei der cofex GmbH zu machen. Danach gelten die abgerechneten Stunden als vom Geschäftspartner anerkannt.
Die vereinbarten Projekthonorare verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Rechnungen der cofex GmbH
sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen 
(Zahlungseingang). Für den Fall des Zahlungsverzuges behält sich die cofex GmbH ein Zurückbehaltungsrecht vor.

§ 4 Rechte und Pflichten des Geschäftspartners
Der Geschäftspartner ist berechtigt, dem cofex-Mitarbeiter Weisungen zu erteilen, die nach Art und Umfang in den 
Tätigkeitsbereich fallen, der in der Detailvereinbarung aufgeführt ist.

Der Geschäftspartner verpflichtet sich, den cofex-Mitarbeiter organisatorisch in seinen Betrieb zu integrieren.

Der cofex-Mitarbeiter darf nur für solche Tätigkeiten eingesetzt werden, die seinem Berufsbild entsprechen
und in der Detailvereinbarung vereinbart wurden. Der Geschäftspartner ist nicht berechtigt,
den cofex-Mitarbeiter Dritten zu überlassen.

Dem Geschäftspartner obliegt die besondere Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers gegenüber dem cofex-Mitarbeiter, welche
u. a. die Einweisung des cofexMitarbeiters, den Hinweis auf Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz oder im Zusammenhang mit
den zu entrichtenden Tätigkeiten beinhalten. Der Geschäftspartner ist dafür verantwortlich, dass der cofex-Mitarbeiter einschlägige
Arbeitsschutzbestimmungen einhält.

Der Geschäftspartner ist verpflichtet, die Arbeitsleistung des cofex-Mitarbeiters zu dokumentieren, zu prüfen und zum Zwecke
der Abrechnung zu bestätigen. 






